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RS UVS Kärnten 1993/08/30 KUVS-
1334/3/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1993

Rechtssatz

Eine Behinderung eines Fußgängers auf einem Schutzweg kann auch bei Schrittgeschwindigkeit eintreten. Der

Umstand, daß ein Fußgänger auf dem Schutzweg stehen bleibt, um ein sich mit unverminderter Geschwindigkeit

näherndes Kraftfahrzeug vorbeifahren zu lassen, enthebt den Lenker des Kraftfahrzeuges nicht der Verp4ichtung, vor

dem Schutzstreifen vorschriftsmäßig anzuhalten.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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